
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/3/18 3Ob36/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1970

Norm

ABGB §696

ABGB §897

EO §44 Abs2 D

EO §294 B

EO §294 K

Rechtssatz

Aufschiebend bedingte Forderungen - hier der vom Ausgang eines Oppositionsprozesses abhängige Anspruch auf

Rückzahlung einer zur Exekutionsaufschiebing geleisteten Kaution - können Gegenstand einer Exekutionsführung sein.

Entscheidungstexte

3 Ob 36/70

Entscheidungstext OGH 18.03.1970 3 Ob 36/70

Veröff: EvBl 1970/284 S 491

3 Ob 63/95

Entscheidungstext OGH 13.09.1995 3 Ob 63/95

nur: Aufschiebend bedingte Forderungen können Gegenstand einer Exekutionsführung sein. (T1) Veröff: SZ

68/158
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